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EINSCHREIBEN Alex W. Brunner
Bezirksgericht Uster
Gerichtsstrasse 17
8610 Uster

Architekt HTL
c/o Bahnhofstrasse 210
CH-[8620] Wetzikon
Telefon +44 930 62 33

Datum: 18. Mai 2021
Post Code: 98.00.862001.02379791

Institutionelle Behördenkriminalität in der Schweiz
Verfahren Nr. EB210135 und künftig weitere

Grüezi

Ich habe meine Zweifel, ob Ihnen die Korrespondenz mit der Geschäftsleitung des Bezirksgerichtes
Uster  bekannt ist,  weshalb ich sie  Ihnen zukommen lasse,  damit  Sie  sich schützen können,  sofern Sie
das wollen. Wahrscheinlich werden Sie das nicht tun, weshalb Sie mit meinen besonderen Bedingun-
gen  einverstanden  sind.  Welche  Gründe  Sie  dazu  bewegen,  spielt  hier  im  Moment  keine  Rolle  und
auch nachher sind sie nicht von Belang.

Jedenfalls ist sicher, dass Sie über keine handelsrechtliche und hoheitliche Legitimation verfügen. In
diesem  Sinne  habe  ich  gestern  Beschwerde  an  das  Obergericht  erhoben.  Es  ist  davon  auszugehen,
dass auch diese Beschwerde abgewiesen wird, weil die Gerichte einen «herrschaftlich Auftrag» umzu-
setzen haben und deshalb tief in diesem Sumpf stecken. Das versteht man jedoch nur, wenn man weiss,
wie Herrschaft1 ausgeübt wird. Jedenfalls wird dieses System nicht mehr lange aufrecht erhalten wer-
den, weil es in kurzer Zeit völlig zerstört sein wird. Dann ist die Zeit gekommen, um abzurechnen.

Sie finden alle dazugehörigen Korrespondenzen auf meiner Homepage2,  wobei  die  neueren  erst  mit
einem Zeitverzug sichtbar werden.

Abschliessend ist hiermit festzuhalten, dass sämtliche Korrespondenzen auch für künftige Geschäfte
ausschliesslich an die Geschäftsadresse Bahnhofstrasse 210, 8620 Wetzikon zu senden sind und nicht
an die Privatadresse. An der Privatadresse nehme ich keine solchen Korrespondenzen mehr an, wes-
halb sie als nicht zugestellt gelten. Sie tragen das Risiko. Geschäftskorrespondenzen haben an der
Privatadresse nichts zu suchen. Bei der vorliegenden Angelegenheit geht es nur um ein Geschäft.

Anfänglich stellte mir die Staatsanwaltschaft Luzern die Korrespondenz an die Geschäftsadresse zu,
doch seit ein paar Wochen schickt sie alles in böser Absicht an die Privatadresse, obschon ich sie aus-
drücklich darauf hingewiesen habe. Notorisch wird die Post immer wieder an die Privatadresse zuge-
stellt. Ich nehme deshalb diese Post nicht mehr in Empfang. Das Risiko trägt ebenfalls die Staatsan-
waltschaft.

Im Weiteren gilt: Die Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. Die In-
kenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Das Definitionsrecht dieses In-
struments liegt ausschliesslich beim Verfasser. Alle Rechte vorbehalten.

1 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Herrschaft
2 www.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020
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Ich bitte Sie um Kenntnisnahme.

Adieu

Mensch :Alex W. :Brunner, a.r.

Beilagen:
· Briefe vom 22. März, 6. und 11. Mai 2021


